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Gebäudes – angezeigt. Dieses kann mithin ebenfalls 
nicht als von § 96 BGB umfasst angesehen werden, da 
es an der subjektiv-dinglichen Verbindung fehlt; das 
deutsche Sachenrecht kennt kein subjektiv-dingliches 
Eigen tum, sodass dieses Recht (Eigentum) auch nicht 
mittels §  96  BGB einem Grundstück als wesentlicher 
Bestandteil zugeordnet werden kann.

Vor diesem Hintergrund ist es mithin ausgeschlossen, 
das Eigentum an einem Grundstück mit dem Eigen-
tum an einem auf einem anderen Grundstück belegenen 
selbständigen Gebäude rechtlich zu koppeln. Das Ge-
bäude ist stets sondereigentumsfähig und wie eine beweg-
liche Sache zu behandeln, sodass die Eigentumsübertra-
gung sich nach §§ 929 ff . BGB richtet und deshalb auch 
eine gesonderte Übertragung oder Vererbung möglich ist. 

2. Regelung der Buntzung des Gebäudes durch 
Dienstbarkeiten
a) Gebäude ist wesentlicher Bestandteil des Stamm-
grundstücks
Gilt das (überbaute) Gebäude als wesentlicher Be-
standteil des Nachbargrundstücks, so kann durch eine 
Dienstbarkeit, die die Benutzung regeln soll, auch nur 
das Stamm grundstück belastet werden. Anderenfalls 
würde nämlich ein Grundstück mit einer Dienstbar-
keit belastet, das in rechtlicher Hinsicht keinen Bezug 
zum Gebäude aufweist. Für die Dienstbarkeit kommt es 
entscheidend darauf an, dass diese als beschränkt ding-
liches Recht eine Belastung des Eigentums darstellt, was 
aber nur insoweit möglich ist, als das Gebäude Gegen-
stand des Eigentums am dienenden Grundstück ist. Als 
wesent licher Bestandteil des Stammgrundstücks ist die-
ses Gegenstand des Eigentums an ebendiesem (Stamm-)
Grundstück. Die tatsächliche räumliche Lage des wesent-
lichen Bestandteils ist demgegenüber ohne Bedeutung. 

Auch die Entscheidung des OLG Hamm (DNotZ 2008, 
612 ff .) steht dem hier ver tretenen Ergebnis nicht ent-
gegen. In dem dort zu beurteilenden Fall ging es da-
rum, dass durch eine Dienstbarkeit die hierdurch Be-
rechtigten das Recht erhalten sollten, die Rechte aus 
einer anderen Dienstbarkeit auszu üben. Dies wurde 
vom OLG Hamm als unzulässig beurteilt, steht aber in 
keiner Verbindung zu dem hier mitgeteilten Fall. Die 
Befugnis, Rechte aus einer Dienstbarkeit auszuüben, 
kann nicht isoliert übertragen werden, sondern ist nach 
Auff  assung des OLG Hamm (DNotZ 2008, 612, 613) 
untrennbar mit der Eigentümer stellung am Grundstück 
verbun den. Um eine solche Befugnis geht es vorliegend 
allerdings nicht. Vielmehr soll durch die Dienstbar keit 
lediglich die Benutzung von wesent lichen Bestandteilen 
des Stammgrundstücks geregelt werden. Damit bezieht 
sich die Dienstbarkeit rechtlich auf eine Nutzung des 
Stammgrundstücks selbst, nicht aber darauf, einzelne 

oder alle Rechte aus der Überbau dienstbarkeit durch 
einen Dritten ausüben zu lassen. Dass sich die Eigen-
tümerstellung am Überbau möglicherweise erst aus der 
Ausübung der Überbaudienstbarkeit ergibt (die zumeist 
aber ohnehin nur deklaratorische Funktion hat, wenn der 
Überbau mit Zustimmung des Nachbarn erfolgt), steht 
dem nicht entgegen. In soweit übt nämlich der jeweilige 
Grundstückseigentümer seine Rechte aus der Dienst-
barkeit selbst aus und gewährt dann nur dem Dritten 
ein eigenständiges Recht, einzelne oder alle räumliche 
Bereiche des Überbaus zu benutzen. Dies ist deshalb 
zulässig, weil aufgrund von § 94 Abs. 1 BGB das Ge-
bäude insgesamt Bestandteil des Stammgrundstücks ist.

b) Eigenständige bewegliche Sache
Handelt es sich bei dem Gebäude um eine eigenständi-
ge bewegliche Sache, so kann eine Dienstbarkeit weder 
am herrschenden Grundstück noch am Grundstück, 
auf dem sich das Gebäude tatsächlich befi ndet, einge-
tragen werden. Inso weit muss sich nämlich die Dienst-
barkeit darauf beschränken, das Grundstück mit dem 
Recht eines anderen zu belasten, wozu allerdings nur 
dann Raum besteht, wenn es um die Rechte geht, die 
dem Eigentümer des belasteten Grundstücks grund-
sätzlich zustehen würden. Handelt es sich dagegen um 
eine bewegliche Sache, die im eigenständigen Eigen-
tum ihres Eigentümers steht, ist die Eintragung einer 
ent sprechenden Dienstbarkeit von vornherein ausge-
schlossen. Insoweit würde nämlich nicht das Recht des 
Eigentümers des belasteten Grundstücks begrenzt und 
somit eine Belastung des Grundstücks bewirkt, sondern 
es würde eine eigenständige Belastung für den Eigen-
tümer des Gebäudes als beweglicher Sache geschaff en, 
sodass ausschließlich dieses Eigentum belastet werden 
würde. Dies kann allerdings nicht mittels einer Dienst-
barkeit geschehen, weil eine solche lediglich für Grund-
stücke zugelassen ist. In der Folge ver bleibt bestenfalls 
die Bestellung eines Nießbrauchs nach §§  1030, 
1032 BGB an der beweglichen Sache, wobei allerdings 
zu bedenken ist, dass dieser nicht subjektiv-dinglich 
bestellt werden kann und deshalb stets nur dem jeweili-
gen Berechtigten, für den der Nießbrauch bestellt wur-
de, zusteht. 

BGB § 1906
Vollmacht zur Unterbringung des Vollmacht-
gebers in einer geschlossenen (beschützenden) 
Abteilung eines Alters- und Pfl egeheims

I. Sachverhalt
Es geht um eine Einwilligung des Bevollmächtigten in 
eine Unterbringung in einem „beschützenden Bereich“ 
bzw. einer geschlossenen Abteilung eines Alters- und 
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Pfl egeheims, die aufgrund einer Krankheit (Demenz) 
des Vollmachtgebers notwendig ist, um das „Weglaufen 
des Vollmachtgebers“ bzw. eine Gefahr für Leib und 
Leben des Vollmachtgebers abzuwenden. Durch den 
anfragenden Notar wurden regelmäßig zwei Formulie-
rungsvarianten verwendet:
 
Variante 1 (Fassung bis zum Inkrafttreten des Geset-
zes zur Änderung der materiellen Zulässigkeitsvoraus-
setzungen von ärztlichen Zwangsmaßnahmen und zur 
Stärkung des Selbstbestimmungsrechts von Betreuten 
vom 17.7.2017, BGBl. I S. 2426): 

„Der Bevollmächtigte ist berechtigt, den Vollmachtgeber in 
allen vermögensrechtlichen und persönlichen Angelegenhei-
ten zu vertreten, bei denen eine Stellvertretung gesetzlich 
zulässig ist. Die Vollmacht dient zur umfassenden Ver-
meidung eines gerichtlichen Betreuungsverfahrens (§ 1896 
Abs. 2 BGB). Insbesondere ist der Bevollmächtigte ermäch-
tigt, 

- (…)

- in eine Unterbringung einzuwilligen, auch wenn dies 
mit einer Freiheitsentziehung verbunden ist (§  1906 
Abs. 1 BGB), 

- in unterbringungsähnliche Maßnahmen einzuwilligen, 
insbesondere wenn dem Vollmachtgeber durch mechanische 
Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über 
einen längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit ent-
zogen wird (§ 1906 Abs. 4 BGB).“

Variante 2 (Fassung seit dem 22.7.2017): 

„Der Bevollmächtigte ist berechtigt, den Vollmachtgeber 
in allen vermögensrechtlichen und persönlichen Ange-
legenheiten zu vertreten, bei denen eine Stellvertretung 
gesetzlich zulässig ist. Die Vollmacht dient zur umfassen-
den Vermeidung eines gerichtlichen Betreuungsverfahrens 
(§ 1896 Abs. 2 BGB). Insbesondere ist der Bevollmächtigte 
ermächtigt, 

- (…)

- in eine Unterbringung oder Verbringung zu einem sta-
tionären Aufenthalt in einem Krankenhaus einzuwilligen, 
auch wenn dies mit einer Freiheitsentziehung verbunden 
ist und/oder dem natürlichen Willen des Vollmachtge-
bers widerspricht (ärztliche Zwangsmaßnahme, §§ 1906, 
1906a BGB), 

- in unterbringungsähnliche Maßnahmen einschließlich 
ärztlicher Zwangsmaßnahmen einzuwilligen, insbesonde-
re wenn dem Vollmachtgeber durch mechanische Vorrich-

tungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen 
längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen 
wird (§§ 1906, 1906a BGB).“

Nach Auff assung des Betreuungsgerichts entspricht die 
Vollmacht weder in Variante 1 noch in Variante 2 den 
Anforderungen des §  1906 Abs. 5 BGB. Das Gericht 
ist der Auff assung, dass die Vollmacht wörtlich den Ort 
der Unterbringung, nämlich „Heim oder sonstige An-
stalt“ wiedergeben müsse, um den Anforderungen des 
§ 1906 Abs. 5 BGB zu genügen. Deshalb soll der Be-
vollmächtigte zuerst zum Betreuer bestellt werden, um 
die Einwilligung zu erteilen, die dann vom Gericht ge-
nehmigt werden würde.

II. Frage
Genügt die Vollmacht nach Variante 1 bzw. Variante 2 
den Anforderungen des § 1906 Abs.  5 BGB, wenn es 
um eine Einwilligung des Bevollmächtigten in eine 
Unterbringung des Vollmachtgebers in einer geschlosse-
nen (beschützenden) Abteilung eines Alters- und Pfl ege-
heims geht? 

III. Zur Rechtslage
1. Grundsätzliche Zulässigkeit der Vollmacht in An-
gelegenheiten der Personensorge
Die Zulässigkeit einer Vollmacht auch in Angelegenhei-
ten der Personensorge im engeren Sinne (d. h. Vertretung 
in Gesundheits- bzw. Unterbringungsangelegenheiten) 
wurde im Rahmen des 1. Betreuungsrechtsänderungs-
gesetzes, das zum 1.1.1999 in Kraft getreten ist, geregelt 
(vgl. DNotI-Gutachten DNotI-Report 2012, 158, 159). 

In diesem Zusammenhang wurde im Bereich Unterbrin-
gung in § 1906 BGB ein neuer Abs. 5 angefügt. § 1906 
Abs.  5 S.  1  BGB regelt ausdrücklich die Zulässigkeit 
einer Vollmacht hinsichtlich einer freiheitsentziehenden 
Unterbringung i. S. v. § 1906 Abs. 1 BGB bzw. in Be-
zug auf sog. unterbringungsähnliche bzw. freiheitsent-
ziehende Maßnahmen gem. § 1906 Abs. 4 BGB. 

2. Inhaltliches Konkretisierungserfordernis
Nach § 1906 Abs. 5 S. 1 BGB setzt eine Unterbringung 
durch den Bevollmächtigten bzw. dessen Einwilligung 
in unterbringungsähnliche Maßnahmen am Vollmacht-
geber voraus, dass die Vollmacht schriftlich erteilt ist 
(vgl. §  126  BGB) und dass sie die Maßnahmen des 
§ 1906 Abs. 1 BGB (und / oder des § 1906 Abs. 4 BGB), 
auf die sich die Befugnisse des Bevollmächtigten er-
strecken sollen, ausdrücklich umfasst (vgl. LG Düssel-
dorf NJW-RR 2001, 723; vgl. auch DNotI-Gutachten 
DNotI-Report  2012, 158, 159 m. w. N.). Auch das 
BVerfG (NJW 2009, 1803, 1804) hat klargestellt, dass 
die einem Bevollmächtigen erteilte Vollmacht die Ein-
willigung in freiheitsentziehende Maßnahmen aus-
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drücklich umfassen und der Umfang der Bevollmächti-
gung unmissverständlich benannt werden muss. 

Damit steht fest, dass eine lediglich abstrakt formu-
lierte Generalvollmacht im Hinblick auf eine frei-
heitsentziehende Unterbringung (oder die Einwilli-
gung in unterbringungsähnliche Maßnahmen) nicht 
genügt. Unzureichend dürfte auch der reine Verweis 
auf § 1904 BGB und § 1906 BGB sowie die Ermäch-
tigung zu allen Handlungen, „die einem Betreuer i. S. 
d. § 1896 ff . BGB obliegen“, sein (vgl. OLG Zweibrü-
cken MittBayNot  2003, 45; G. Müller, DNotZ  1999, 
107, 113; Keilbach, FamRZ  2003, 969, 980). Eine 
wörtliche Übernahme des Gesetzestextes sollte da-
bei stets ausreichend sein, ist jedoch nicht zwingend 
erforderlich. 

Mit dem Erfordernis einer ausdrücklichen Benennung 
soll sichergestellt sein, dass Vorsorgevollmachten in 
höchstpersönlichen Angelegenheiten nicht voreilig er-
teilt werden und sich der Vollmachtgeber über die 
Tragweite der dem Bevollmächtigten eingeräumten Be-
fugnisse im Klaren ist (vgl. G. Müller, DNotZ  1999, 
107, 110). Für eine Unterbringungsvollmacht i. S. v. 
§ 1906 Abs. 1 BGB genügt es daher nicht, wenn ledig-
lich freiheitsbeschränkende Maßnahmen i. S. v. § 1906 
Abs.  4  BGB (wie beispielsweise die Anbringung von 
Bettgittern), nicht aber freiheitsentziehende Maßnah-
men ausdrücklich in der Vollmacht benannt sind (vgl. 
LG Düsseldorf NJW-RR 2001, 723; vgl. auch DNotI-
Gutachten DNotI-Report 2012, 158, 159). 

3. Befugnis zur freiheitsentziehenden Unterbrin-
gung des Vollmachtgebers
Der Sache nach geht es bei den freiheitsentziehenden 
Unterbringungen i. S. v. § 1906 Abs. 1 BGB um Unter-
bringungen, d. h. positive Aufenthaltsbestimmungen 
i.  S. d. Veränderung des Aufenthaltsorts des Betroff e-
nen, die mit einer Freiheitsentziehung verbunden sind 
(vgl. BeckOK-BGB/Müller-Engels, Std.: 1.8.2021, 
§ 1906 Rn. 5). Eine gesetzliche Defi nition für die „frei-
heitsentziehende Unterbringung“ gibt es nicht. Entspre-
chend §  2  FEVG [aufgehoben durch FGG-ReformG 
v. 17.12.2008 (BGBl.  I S.  2586) mit Wirkung vom 
1.9.2009] wird davon ausgegangen, dass die Unterbrin-
gung mit einer Freiheitsentziehung verbunden ist, wenn 
sie in einer geschlossenen Anstalt, einem geschlossenen 
Krankenhaus, einer anderen geschlossenen Einrichtung 
oder in dem geschlossenen Teil einer (sonst off enen) 
Einrichtung erfolgt (BeckOK-BGB/Müller-Engels, 
§ 1906 Rn. 5; vgl. auch BGH NJW 2001, 888). Nicht 
von § 1906 Abs. 1 BGB erfasst ist dagegen die Unter-
bringung des Betroff enen in einer off enen Einrichtung, 
wie z. B. in einem off enen Altenpfl egeheim (BeckOK-
BGB/Müller-Engels, § 1906 Rn. 6). 

Voraussetzung für die wirksame Vollmachtserteilung 
ist, dass die Vollmacht „die in den Abs.  1 und 4 ge-
nannten Maßnahmen“ ausdrücklich umfasst (vgl. 
§ 1906 Abs. 5 S. 1 BGB). Bezugspunkt der Vollmacht 
sind daher in Bezug auf die Unterbringung die in Abs. 1 
genannten Maßnahmen (vgl. auch MünchKommBGB/
Schneider, 8. Aufl . 2020, § 1906 Rn. 124). Dort ist je-
doch nur die Unterbringung des Betroff enen, die mit 
Freiheitsentziehung verbunden ist, genannt. Entschei-
dend ist daher nur die Art der Unterbringung und die 
Qualität der Freiheitsbeschränkung, nicht der Ort. 
Aus unserer Sicht ist es daher nicht erforderlich, dass 
sich die Vollmacht ausdrücklich auf eine freiheitsent-
ziehende Unterbringung in einem beschützenden Be-
reich eines off enen Pfl egeheims erstreckt, sondern es 
genügt, wenn die freiheitsentziehende Unterbringung 
des Vollmachtgebers an sich von der erteilten Vollmacht 
umfasst ist. 

4. Übertragung der Grundsätze auf die hier 
vorliegenden Vorsorgevollmachten
Die unter Variante 1 genannte Vorsorgevollmacht ent-
spricht u. E. den gesetzlichen Anforderungen, da dort 
explizit klargestellt ist, dass die Vollmacht den Voll-
machtnehmer berechtigt, in eine Unterbringung einzu-
willigen, auch wenn dies mit einer Freiheitsentziehung 
verbunden ist (§ 1906 Abs. 1 BGB). Der Ort, an dem 
die freiheitsentziehende Unterbringung erfolgen soll, 
muss – wie ausgeführt – aus unserer Sicht nicht explizit 
genannt sein. 

Bei der zweiten Vollmacht, die unter Variante 2 geschil-
dert ist, ist den Anforderungen des § 1906 Abs. 5 BGB 
u. E. nur partiell genügt. Dort berechtigt die Vollmacht 
nur zur Einwilligung in eine Unterbringung oder Ver-
bringung zu einem stationären Aufenthalt in einem 
Krankenhaus, auch wenn dies mit einer Freiheitsentzie-
hung verbunden ist und / oder dem natürlichen Willen 
des Vollmachtgebers widerspricht (ärztliche Zwangs-
maßnahme, §§ 1906, 1906a BGB). 

Hier wurden aus unserer Sicht die Voraussetzungen 
für die freiheitsentziehende Unterbringung (§  1906 
Abs.  1  BGB) und die für die ärztliche Zwangsmaß-
nahme (§  1906a  BGB) miteinander vermischt, so-
dass im Ergebnis davon auszugehen ist, dass zwar 
eine freiheitsentziehende Unterbringung aufgrund 
der Vollmacht zulässig sein soll, wohl aber nur in 
einem Krankenhaus. Dies lässt sich nach dem Wort-
laut der hier erteilten Vollmacht als Einschränkung 
der Vollmacht im Hinblick auf die Unterbringungs-
befugnisse ansehen, sodass u. E. die Argumenta-
tion des Betreuungsgerichts zumindest in Bezug auf 
diese später erteilte Vorsorgevollmacht nachvollziehbar 
erscheint. 
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Auch aus unserer Sicht bestehen daher in Variante  2 
Zweifel, ob die erteilte Vollmacht die Befugnis zur frei-
heitsentziehenden Unterbringung in der geschlossenen 
(beschützenden) Abteilung eines off enen Pfl egeheims – 
das eben kein Krankenhaus darstellt – umfasst. 

5. Abschließender Gestaltungshinweis
Da die ärztliche Zwangsbehandlung mittlerweile in 
§  1906a  BGB selbstständig geregelt ist, dürfte es sich 
im Rahmen der Formulierung von Vorsorgevollmach-
ten empfehlen, die entsprechenden Befugnisse zu Maß-
nahmen i. S. v. § 1906 Abs. 1 oder Abs. 4 BGB bzw. zu 
Maßnahmen i. S. v. § 1906a BGB separat zu formulie-
ren. Dabei sollte aus dem Text der Vollmacht deutlich 
hervorgehen, dass der Bevollmächtigte 

- nicht nur über Unterbringungen mit freiheitsentzie-
hender Wirkung i. S. v. § 1906 Abs. 1 BGB und 

- über freiheitsentziehende Maßnahmen in einem 
Heim oder einer sonstigen Einrichtung i. S. v. § 1906 
Abs. 4 BGB entscheiden können soll, sondern auch 

- über ärztliche Zwangsmaßnahmen i. S. v. §  1906a 
Abs.  1  BGB bzw. die zwangsweise Verbringung zu 
einem stationären Aufenthalt in ein Krankenhaus 
i.  S.  v. §  1906a Abs.  4  BGB (vgl. BeckOK-BGB/
Müller-Engels, § 1906a Rn. 23; Formulierungsvorschlag 
bei Müller/Renner, Betreuungsrecht und Vorsorgever-
fügungen in der Praxis, 5. Aufl . 2018, Rn. 1113, 1114; 
Müller-Engels, in: Limmer/Hertel/Frenz, Würzburger 
Notarhandbuch, 6. Aufl . 2022, Teil 3 Kap. 3 Rn. 1). 

Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Abruf-Gutachten.

ErbbauRG §§ 1, 14, 27 
Automatische Verlängerung eines Erbbaurechts
Abruf-Nr.: 185211

EGBGB Art. 11 
Spanien: Grundstücksvollmacht; Beurkundungs-
verfahren bei Beurkundung in Deutschland ; Beur-
kundung mit zwei verbindlichen Sprachfassungen
Abruf-Nr.: 186051

Rechtsprechung
EGBGB Art. 6, 11
Stellvertretung bei Eheschließung; ordre public; 
Qualifi kation der Eheschließung durch einen Ver-
treter als Formfrage

1. Kollisionsrechtlich ist eine Eheschließung durch 
einen Vertreter nur dann als reine Formfrage zu 
qualifi zieren, wenn es sich um eine Stellvertretung 
lediglich in der Erklärung handelt, bei der der Voll-
machtgeber die Eheschließung sowie den konkre-
ten Ehepartner nach eigenem Willen bestimmt hat. 
Demgegenüber würde eine Stellvertretung im Wil-
len, die dem Vertreter eine eigene Entscheidungsbe-
fugnis bezüglich der Eheschließung oder der Wahl 
des Ehepartners einräumt, auch die materiellen Vor-
aussetzungen der Eheschließung berühren und wäre 
nach dem für Deutsche geltenden Heimatrecht un-
zulässig.

2. Die Eheschließung im Ausland im Wege doppelter 
Stellvertretung verstößt nicht gegen den deutschen 
ordre public.

BGH, Beschl. v. 29.9.2021 – XII ZB 309/21

Problem
Eine deutsche Staatsangehörige und ein syrischer Staats-
angehöriger beantragten beim Standesamt die Beurkun-
dung einer Erklärung zur Bestimmung des Ehenamens 
nach Eheschließung und legten hierfür eine Heirats-
urkunde der Registrierungsbehörde des Mexikanischen 
Bundesstaats Baja California Sur vor. Es handelt sich 
um eine sog. Handschuhehe, die in Mexiko in Abwe-
senheit der Verlobten durch zwei Vertreter geschlossen 
wurde, denen jeweils eine von einem deutschen Notar 
beglaubigte „Sondervollmacht“ erteilt wurde.

Das Standesamt wurde auf dessen Zweifelsvorlage hin 
vom Amtsgericht angewiesen, die beantragte Beurkun-
dung nicht vorzunehmen. Nach Beschwerde der Ehe-
leute wies das Oberlandesgericht das Standesamt an, 
die Beurkundung doch vorzunehmen. Die hiergegen 
gerichteten Rechtsbeschwerden der oberen und unteren 
Standesamtsaufsicht wurden vom BGH verworfen bzw. 
zurückgewiesen.

Entscheidung
Im Mittelpunkt der Entscheidung steht die Frage, ob 
eine Deutsche in Mexiko wirksam durch einen Stell-
vertreter heiraten kann. Der BGH diff erenziert da-
nach, ob es sich um eine Stellvertretung in der Er-
klärung oder um eine Stellvertretung im Willen 
handelt. 


